
SOLARPARK DISSEN
Ein grüner Solarpark nach Maß entsteht
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Erneuerbare Energien 
im Amt Burg (Spreewald)

Dissen-Striesow
Eine Gemeinde mit vielen Gesichtern

Solarpark Dissen
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Erkenntnisse
Wünsche an die Landesregierung



Erneuerbare Energien 
im Amt Burg (Spreewald)

Die Gemeinden im Amt Burg (Spreewald) 
haben ein Integriertes kommunales 
Entwicklungskonzept IKEK erarbeitet. 
Im Kontext von Schutzgebieten, 
landwirtschaftlichem Ertragspotenzial, 
Siedlungsabständen, Netzinfrastruktur und 
anderen Faktoren sind Potenzialflächen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien identifiziert 
worden. Der Fokus der Gemeinden liegt auf 
der Nutzung von Solarenergie zur 
Stromproduktion.



Werben Guhrow Briesen Dissen-Striesow

60
Hektar

27
Hektar

80
Hektar

200
Hektar

Verteilt auf zwei Standorte ergibt 
sich ein Gesamtpotenzial von 60 
ha. Allerdings liegen die Flächen 
teilweise im LSG, was die Planung 
spannend macht.
Die Aufstellungsbeschlüsse wurden 
bereits gefasst.

In der Gemeinde Guhrow ergibt 
sich ein Gesamtpotenzial von 27 ha 
verteilt auf zwei Standorte. Die 
Aufstellungsbeschlüsse wurden 
bereits gefasst.

In Briesen ergibt sich ein 
Gesamtpotenzial von 80 ha. Ein 
gemeindeübergreifender Solarpark 
erstreckt sich auch auf das 
Territorium der Gemeinde Guhrow.
Der Aufstellungsbeschluss ist 
bereits gefasst.

Im Ortsteil Dissen der 
Doppelgemeinde Dissen-Striesow
ist ein Solarpark mit einer Fläche 
von etwa 200 ha in Planung. Der 
Satzungsbeschluss ist für 4. 
Quartal 2025 avisiert.



Dissen
�'�H�x�Q�R

// 2005, 2011, 2017 Sieger 
�t���š�š�����Á���Œ�����c�h�v�•���Œ�����}�Œ�(���Z���š���•�µ�l�µ�v�(�š�^��
Landkreis Spree-Neiße

// 2019 Goldmedaille 
Bundeswettbewerb 
�c�h�v�•���Œ�����}�Œ�(���Z���š���•�µ�l�µ�v�(�š�^

// 2022 Bronzemedaille 
Europäischer Dorferneuerungspreis 

// Vorstandsmitglied in der 
AG historische Dorfkerne

BAUKULTUR



Dissen
�'�H�x�Q�R

// Renaturierung der Spreeaue�t als 
Ausgleichsmaßnahme für die 
Inanspruchnahme des Teichgebietes 
Lakoma für den Tagebau Cottbus-Nord

// Naturkundezentrum Spreeaue�t
Umweltbildung und Führungen rund 
um das Thema Spreeaue

// Storchendorf - Dissen gehört zu den 
storchenreichsten Dörfern 
Deutschlands

NATUR



Dissen
�'�H�x�Q�R

// Heimatmuseum - Ausstellung zur 
Lebensweise der sorbisch/wendischen 
Bauern

// "Stary lud-Das alte �s�}�o�l�c��-
rekonstruierter Siedlungsausschnitt 
der in eine Zeit entführt, als Slawen 
das heutige Gebiet der Lausitz 
besiedelten

// Sorbisches Brauchtum

// ZORJA �t 10 Monate Vollzeit sorbisch 
natürlicher Spracherwerb

KULTUR
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Mai 2021 Flächenbewirtschafter kommt mit erstem 
Projektentwickler, 1. Aufstellungsbeschluss 

September 2021 Gemeinde und Flächenbewirtschafter 
trennen sich von erstem Projektentwickler

Januar 2022 gemeinsam gewählter neuer 
Projektentwickler LEAG, 2. Aufstellungsbeschluss für 
�H�L�Q�H�Q���e�*�U�Ù�Q�H�Q���6�R�O�D�U�S�D�U�N���Q�D�F�K���0�D�¼�q

Auf die frühzeitige Beteiligung des Vorentwurfs folgt die 
1. Offenlage

Bürgerinitiative bildet sich

Ab Oktober 2023 Rechtsberatung Dr. Maltschew LOH 
Rechtsanwälte (Kostenübernahme LEAG)

�2�N�W�R�E�H�U���1�R�Y�H�P�E�H�U�������������6�W�H�J�U�H�L�I���e�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�D�U�N���6�R�O�D�U�q
BTU Cottbus-Senftenberg 
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Juni 2024
Aufnahme Verhandlungen Städtebaulicher Vertrag

März/April 2025
Nach intensiver Überarbeitung erfolgt 2. Offenlage

4. Quartal 2025 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
angesetzt

Frühestens ab Anfang 2026 Realisierung
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Was wir wollten und was wir nicht wollten







Erkenntnisse
// Rechtsbeistand gleich zu Beginn des Projektes 
einholen, viele Anpassungen im Projekt wären früher 
leichter gewesen

// Flächenbewirtschafter kam mit Projektentwickler, in 
anderen Projekten war diese Situation schwierig, 
andere Projektentwickler hatten schon Vorverträge 
geschlossen, dies blockiert freie Entscheidung der 
Gemeinde für einen Projektpartner

// Der Stegreif der BTU Cottbus-Senftenberg war sehr 
sinnvoll und hat positiven Einfluss auf das Projekt 
genommen

// Die Bürgerinitiative sorgte auf allen Seiten dafür 
Bürgerbelange ernst zu nehmen



Erkenntnisse Stegreif
// Hochpunkt mit historischem Bezug (Standort ehem. Windmühle)

// Organische Formsprache der Teilflächen

// Belebung des Solarparks durch Lehrpfad und Rastplätze

// Bestärkung in der Idee umfangreiche und hochwertige Begrünung 
zu organisieren
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// Unterstützung Landesregierung zur Änderung § 6 EEG 

(3) Bei Freiflächenanlagen dürfenden betroffenen 
Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro 
Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste
Strommenge angeboten werden. Als betroffen gelten 
Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die 
Freiflächenanlagen befinden. Befinden sich die 
Freiflächenanlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für 
diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige 
Landkreis als betroffen. Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 bis 
7 entsprechend anzuwenden.

Besser:Solareuro erhöhen! Darauf haben Sie als 
Landesregierung Einfluss und es ist rechtlich zulässig.
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// Unterstützung Landesregierung zur Änderung § 6 EEG 

(1) Netzbetreiber müssen auf Verlangen der 
Einspeisewilligen unverzüglich ihre Netze entsprechend 
dem Stand der Technik optimieren, verstärken und 
ausbauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung 
des Stroms aus erneuerbaren Energien oder Grubengas 
sicherzustellen. Dieser Anspruch besteht auch gegenüber 
den Betreibern von vorgelagerten Netzen mit einer 
Spannung bis 110 Kilovolt, an die die Anlage nicht 
unmittelbar angeschlossen ist, wenn dies erforderlich ist, 
um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des 
Stroms sicherzustellen.
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// Gemeinden dazu befähigen selbst PV-Freiflächenanlagen 
zu realisieren oder Anteilserwerb an Projekten zu 
ermöglichen �t bspw. durch (zins- & genehmigungsfreie) 
Darlehen bei der ILB

// PV- Freiflächenanlagen mit Augenmaß auch in 
Landschaftsschutzgebieten �t weitere Vereinfachungen im 
Zustimmungsverfahren zur Beschleunigung des Ausbaus, 
bspw. Aufhebung Begrenzung Flächengrößen 
Geltungsbereich und Zulassung von 
Angebotsbebauungsplänen in Kombination mit 
städtebaulichem Vertrag, Voraussetzungen für 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegen nie vor. Das ist 
einfach gesagt eine versteckte Verhinderung.

// Unterstützung/Arbeitshilfen zur Direktnutzung des 
erzeugten Stroms in den Anliegergemeinden
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// Musterverträge zur Grundstücksüberlassung für 
Gemeindeflächen

// Mustervertrag/Grundgerüst für städtebaulichen Vertrag

// Rundbrief zu Möglichkeiten & Grenzen der 
Kostenübertragung für Rechtsberatung von Gemeinde an 
Projektentwickler



Fragen?

Matthias Koal
035603/68246

bauverwaltung@amt-burg-spreewald.de


